
des Zivilrechts. Sie lenkte die Aufmerksamkeit der 
Gerichte wie der Bevölkerung auf aktuelle Fragen des 
Mietrechts, insbesondere auf die Erforschung der Ur
sachen für Mietrückstände und auf deren Überwindung 
durch die Kraft der Gesellschaft. Die Plenartagung 
widerlegte damit die falsche Auffassung, daß der 
Rechtspflegeerlaß nur für die Strafrechtsprechung Be
deutung habe. In die Vorbereitung der Tagung wurden 
alle Bezirksgerichte einbezogen. Einige hatten bereits 
eigene Plenartagungen zu Fragen des Mietrechts durch
geführt und berichteten vor dem Plenum des Obersten 
Gerichts über deren Ergebnisse. An der Tagung nahmen 
zahlreiche Gäste, insbesondere Mitarbeiter der Woh
nungsverwaltungen in den städtischen Wohngebieten, 
der Kommunalen Wohnungsverwaltungen und Ver
treter der Wohnbezirks- und Ortsausschüsse der Natio
nalen Front, teil. Sie gaben viele wichtige Anregungen 
für die Zusammenarbeit der Gerichte mit der Natio
nalen Front bei der Bekämpfung der Mietrückstände 
und der Durchsetzung unseres Mietrechts4.
Alle vier Plenartagungen waren von der Wahl der 
Thematik über die Vorbereitung bis zu den Ergebnissen 
ein Ausdruck des Gleichklangs zwischen der gesamt
gesellschaftlichen Entwicklung und der Tätigkeit der 
Gerichte. Sie machten den engen, untrennbaren Zusam
menhang zwischen dem sozialistischen Umwälzungs
prozeß und dem Kampf gegen die Kriminalität und 
andere Rechtsverletzungen deutlich, indem sie sowohl 
zur Verbesserung der Qualität und der Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung beitrugen als auch anderen staat
lichen oder wirtschaftsleitenden Organen mannigfaltige 
Hinweise für die Verbesserung ihrer Leitungstätigkeit 
gaben. Dadurch, daß die Plenartagungen Umstände und 
Bedingungen aufdeckten, die im Bereich der materiel
len Produktion die Begehung von Straftaten und ande
ren Rechtsverletzungen ermöglichen oder erleichtern, 
trugen sie auch zur Lösung volkswirtschaftlicher Auf
gaben bei, ohne selbstverständlich in die Befugnisse der 
wirtschaftsleitenden Organe einzugreifen.
Wenn es verschiedentlich Zweifel darüber gab, ob auch 
die Gerichte durch ihre Tätigkeit einen Beitrag zur 
Lösung ökonomischer Aufgaben leisten können5, so 
haben die Plenartagungen des Obersten Gerichts den 
Beweis dafür erbracht, daß dies nicht nur möglich, 
sondern auch notwendig ist. Es ist doch wohl auch 
unbestreitbar, daß Fragen des Arbeits- und Brand
schutzes, über die unsere Gerichte fast täglich zu ent
scheiden haben und mit denen sich noch in diesem Jahr 
eine Plenartagung des Obersten Gerichts beschäftigen 
wird, maßgeblich in die Organisation des Produktions
prozesses eingreifen. Die richtige Entscheidung in 
Arbeits- und Brandschutzverfahren kann also die plan
mäßige Lösung ökonomischer Aufgaben unterstützen. 
Das 7. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands gibt uns hierzu wichtige 
Hinweise, indem es die Einheit von Ökonomie und 
Ideologie erläutert und den Einfluß der Entwicklung 
und Festigung des Bewußtseins der Werktätigen auf die 
Entwicklung der Ökonomie und auf die Lösung ökono
mischer Aufgaben darlegt.
In zunehmendem Maße wurden die vier Plenartagun
gen des Obersten Gerichts durch Artikel in den Tages
zeitungen und in der Fachpresse vorbereitet. Auch 
Rundfunk und Fernsehen wurden in die Vorbereitung 
der Plenartagungen einbezogen. Dadurch erhielten die 
Werktätigen und die wirtschaftsleitenden Organe Hin-

< Vgl. den Bericht über die 3. Plenartagung in NJ 1964 S. 612 ff.
6 Die z. T. unklaren, in sieb widersprüchlichen Auffassungen
von Buchholz/Lehmann/Schindler („Theoretische Probleme der 
Leitung der sozialistischen Strafrechtspflege“, Staat und Recht 
1964. Heft 9, S. 1558 ff.) über den Beitrag der Strafrechtspflege 
zur Lösung volkswirtschaftlicher Aufgaben sind durch Etzold/ 
Wittenbeck („Probleme der Leitungstätigkeit des Obersten Ge
richts", NJ 1964 S. 641 ff.) zu Recht kritisiert worden.

weise auf Mißstände und Mängel sowie auf Maß
nahmen zu deren Beseitigung; außerdem wurde die 
Diskussion über diese Probleme gefördert. Die Vorberei
tung war so nachhaltig, daß auch heute noch beim 
Obersten Gericht Anfragen und Anregungen aus der 
Bevölkerung zu den im Plenum behandelten Themen 
eingehen.

Die Durchsetzung der Ergebnisse der Plenartagungen 
des Obersten Gerichts durch die Bezirksgerichte
Mit diesen Erfolgen, die wir bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Plenartagungen des Obersten Ge
richts erzielt haben, dürfen wir uns jedoch nicht zu
friedengeben. Insbesondere das 7. Plenum des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
mit seinen grundlegenden Hinweisen auf die Probleme 
der Leitung von Partei, Staat und Wirtschaft stellt uns 
die Aufgabe, auch die Fragen der Leitung der Recht
sprechung durch das Oberste Gericht und die Bezirks
gerichte neu zu durchdenken und unsere Arbeit weiter 
zu verbessern.
Ein unverkennbarer Mangel in unserer Leitungstätig
keit besteht darin, daß noch nicht alle Direktoren der 
Bezirksgerichte ihre Aufgaben als Mitglieder des Ple
nums des Obersten Gerichts in genügendem Maße 
wahrnehmen. Sie müssen aber aus dieser Funktion her
aus sowohl dem Plenum ihre Erfahrungen vermitteln 
als auch zur Durchsetzung der Beschlüsse des Obersten 
Gerichts beitragen, insbesondere solcher, die auf Plenar
tagungen gefaßt wurden. Es ist nadl dem Rechtspflege
erlaß ihre Pflicht, alle für die Arbeit des Plenums des 
Obersten Gerichts wesentlichen Probleme aus den 
Kreisen und Bezirken darzulegen und dadurch die Sach
kunde und Wissenschaftlichkeit der Plenartagungen zu 
erhöhen.
Die noch ungenügende Mitwirkung- der Bezirksgerichts
direktoren bei der Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Plenartagungen des Obersten Gerichts 
ist schon verschiedentlich gerügt worden6 *, ohne daß es 
schon gelungen ist, überall Veränderungen zu erzielen. 
So legte z. B. das Präsidium des Bezirksgerichts Halle 
bei der Auswertung der 4. Plenartagung des Obersten 
Gerichts lediglich fest, daß die Durchsetzung der Er
gebnisse dieser Plenartagung im Herbst kontrolliert 
werden soll. Als der 4: Strafsenat des Obersten Gerichts 
am 26. Januar 1965 mit Straf- und Arbeitsrichtern der 
Bezirksgerichte darüber beriet, wie der durch die
4. Plenartagung bestätigte Bericht in den Bezirken ver
wirklicht wird, erschienen die Vertreter des Bezirks
gerichts Halle völlig unvorbereitet. Der Strafrichter 
kannte diesen Bericht überhaupt nicht, und der Arbeits
richter, der selbst Mitglied des Präsidiums des Bezirks
gerichts Halle ist, konnte deshalb keine konstruktiven 
Gedanken vortragen, weil sich das Präsidium eben nicht 
inhaltlich mit dem Bericht beschäftigt hatte.
Als gutes Beispiel sind dagegen die Präsidien der Be
zirksgerichte Leipzig, Frankfurt (Oder) und Rostock zu 
nennen, die die Probleme der 4. Plenartagung des 
Obersten Gerichts inhaltlich beraten hatten. Das Präsi
dium des Bezirksgerichts Neubrandenburg hatte über
dies eigene Schlußfolgerungen für die Rechtsprechung 
in seinem Bezirk gezogen.
Die Verantwortung der Direktoren der Bezirksgerichte 
für diese Seite ihrer Leitungstätigkeit muß jetzt in 
stärkerem Maße entwickelt und gefördert werden. Die 
Inspektionsgruppe und auch die zuständigen Fachsenate 
des Obersten Gerichts werden deshalb regelmäßig kon
trollieren, ob die Bezirksgerichtsdirektoren die Ergeb
nisse der Plenartagungen des Obersten Gerichts in ihren 
Präsidien inhaltlich auswerten und entsprechende

6 .Vgl. z. B. Schlegel. „Zur Entwicklung eines wissenschaftlichen 
Arbeitsstils der Gerichte“, NJ 1964 S. 417 If.
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